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Angaben ohne Gewähr 

 

L Ä N D E R B L Ä T T E R  
 
 

Land Landkennzeichen 

Vereinigtes Königreich GB 

 
 
1. KRAFTFAHRRECHTLICHE VORSCHRIFTEN  
 

MAX. ABMESSUNGEN 
Höhe: 4.57 m, Breite: 2.55 m, Länge: 2 Achsen: 13,5 m;  
3 Achsen: 15 m; Gelenkbus: 18,75 m 
Gesamtgewicht: 2 Achsen: 18 t, 3 Achsen: 26 t   

SONSTIGES 

• Frontscheinwerfer müssen beklebt werden, so dass entgegenkom-
mende Fahrzeuge nicht geblendet werden. Spezielle Klebefolien 
(„head lamp beam converter”) sind an Tankstellen und Geschäften 
für Autozubehör erhältlich. Der entsprechende Sektor der Schein-
werferstreuscheibe muss entsprechend der Betriebsanleitung des 
Kfz zugeklebt werden. Im Zweifel empfiehlt sich die Rücksprache 
mit dem Hersteller. 

• Anhänger sind zulässig, wenn Bus und Anhänger insgesamt die 
Länge von 18,75 m nicht überschreiten. 

• Skikoffer sind zulässig, wenn Bus und Skikoffer insgesamt die Länge 
von 13,50 m bei 2-Achsern und 15 m bei 3-Achsern nicht überschrei-
ten. 

 
 
2. STRASSENPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN  
 

 
 
HÖCHSTGESCHWINDIGKEI-
TEN 

Ortsgebiet:  
NEU Ortsgebiet Wales:  
Landstraße: 
Schnellstraße:  
Autobahn:  

48 km/h 30 m/ph 
32 km/h               20 m/ph 
80 km/h 50 m/ph 
96 km/h 60 m/ph 
112 km/h */** 70 m/ph 

 
* LKW über 7,5 T dürfen auf Schnellstraßen in Schottland und Nord-
irland nur 80 km/h fahren. 
 
** LKW über 7,5 T und Autobusse mit über 12 m Länge dürfen nur 96 
km/h fahren. 
 
Reisebusse, Minibusse oder Limousinen mit mehr als 8 Passagiersit-
zen, sowie jene Transportfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 
mehr als 3,5 Tonnen, müssen ebenfalls einen Geschwindigkeitsbe-
grenzer einbauen. 
 

SONSTIGES 

• Links fahren, rechts überholen 

• Autobusse dürfen auf Autobahnen die 3. Spur nicht benützen 

(Details) 

• Warnwestenpflicht  

• Mitzuführen: Feuerlöscher, Warndreieck, Taschenlampe und  
2 Erste-Hilfe-Koffer  

• Promillegrenze: 0,35 Promille im Vereinigten Königreich und 
Nordirland / 0,22 Promille in Schottland 

• Hupen ist zwischen 23:30-und 7:00 Uhr in geschlossenen Ort-
schaften verboten 

https://www.rac.co.uk/drive/advice/legal/speed-limits/
https://www.rac.co.uk/drive/advice/legal/speed-limits/
https://www.highwaycodeuk.co.uk/lane-discipline.html
https://www.mygov.scot/drink-drive-limit-scotland#:~:text=Current%20drink%20drive%20limit,in%20100%20ml%20of%20urine
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• Bei Unfällen: Polizei- und Unfallnotruf: 999, Mobilfunk:112 

• Kinder unter 3 Jahren müssen in einem geeigneten Kindersitz 
transportiert werden, Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, bzw. 
wenn sie kleiner als 1,35m sind, dürfen auf Vorder- und Rücksit-
zen nur in geeigneten Rückhalteeinrichtungen befördert werden 

(Details) 

• Rauchverbot herrscht, wenn sich Personen unter 18 Jahren im 
Fahrzeug befinden 

• Alle Busse sind mit „No-Smoking“ – Stickern auszustatten (siehe 
Infos) 

• Mitführen der Grünen Versicherungskarte empfohlen: sie er-
leichtert im Schadensfall die Abwicklung 

• Straßen ohne Vorfahrtsberechtigung sind gekennzeichnet durch 
Schilder (STOP oder GIVE WAY) oder Straßenmarkierungen (dop-
pelte weiße Linie: stoppen, doppelt unterbrochene Linie: lang-
sam heranfahren).  

• Parken in der Dunkelheit  
Parken ohne Parklicht und andere verpflichtende Beleuchtung 
auf Parkstreifen, die nur durch eine unterbrochene weiße Linie 
von der Hauptfahrbahn getrennt sind, stellt ein Vergehen dar, 
wofür der Fahrer bestraft werden kann. Dies gilt nicht für Park-
streifen, die z.B. durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn ge-
trennt sind. 

• ACHTUNG: Seit Ende September 2021 ist ein Personalausweis für 
die Einreise nach Großbritannien nicht mehr ausreichend, ein 
gültiger Reisepass ist erforderlich. Für touristische Reisen bis zu 
6 Monaten ist kein Visum erforderlich.  

• Großbritannien verbietet seit dem 01. Februar 2021 Reifen, die 
älter als zehn Jahre sind 
Die Altersbeschränkung gilt bei Bussen und Reisebussen für die 
Reifen an der Vorderachse. Bei Kleinbussen mit 9-16 Sitzplätzen 
darf die Bereifung aller Einzelräder maximal zehn Jahre alt sein. 
Bei runderneuerten Reifen ist das Datum der Runderneuerung 
maßgebend. Das Herstellungsdatum der Reifen muss deutlich 
lesbar sein, ansonsten kann auch ein Verstoß vorliegen. 
 
Weitere Informationen: 

o Erläuterung der Regelung auf gov.uk 
 

 
Das britische Gesetz sieht für Parken in der Dunkelheit folgendes vor: 

Parken ohne Parklicht und andere verpflichtende Beleuchtung auf Parkstreifen, die nur durch eine 
unterbrochene weiße Linie von der Hauptfahrbahn getrennt sind, stellt ein Vergehen dar, wofür der 
Fahrer bestraft werden kann. Dies gilt nicht für Parkstreifen, die z.B. durch einen Grünstreifen von 
der Fahrbahn getrennt sind. 

  
 
3.GEWERBERECHTLICHE VORSCHRIFTEN 
 

Verkehrsart 
und damit verbundene Transit-fahr-

ten oder Leerfahrt 

Genehmi-
gungspflicht 

Genehmigung aus-
gestellt von 

Mitzuführende Doku-
mente 

Rundfahrten mit geschlossenen Türen 

nein 

 - Kontrolldokument (In-
terbus-Fahrtenheft) 

- Gemeinschaftslizenz 

Absetzfahrten 
nein 

 - Kontrolldokument (In-
terbus-Fahrtenheft) 

https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules
https://www.gov.uk/smoking-at-work-the-law
https://movingon.blog.gov.uk/2020/12/09/ban-on-tyres-over-10-years-old-for-heavy-vehicles-and-some-minibuses/
https://movingon.blog.gov.uk/2020/12/09/ban-on-tyres-over-10-years-old-for-heavy-vehicles-and-some-minibuses/
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- Gemeinschaftslizenz 

Abholfahrten 
nein 

 - Kontrolldokument (In-
terbus-Fahrtenheft) 

- Gemeinschaftslizenz 

Sonstige Gelegenheitsverkehre 

Ja 

BMK - Kontrolldokument (In-
terbus-Fahrtenheft 

- Gemeinschaftslizenz 
- Genehmigung 

Pendelverkehre 

Ja 

BMK  - Kontrolldokument (In-
terbus-Fahrtenheft) 

- Gemeinschaftslizenz  
- Genehmigung 

 

 

3.1 Brexit: Interbus Abkommen 

Großbritannien gilt seit dem 01.01.2021 als Drittland. Seither gilt für Gelegenheitsverkehre das Inter-

bus-Übereinkommen. Der Linienverkehr und die Sonderformen des Linienverkehrs werden vorüberge-
hend durch das Handelsabkommen EU / UK geregelt. Nach Inkrafttreten eines ergänzenden Protokolls 
zum Interbus-Übereinkommen gilt dieses Übereinkommen auch für den Linienverkehr und die Sonder-
formen des Linienverkehrs (Stand 05.01.2020). 

Somit ist bei touristischen Gelegenheitsverkehren nach Großbritannien das Interbus-Fahrtenheft mit-
zuführen. Wie bei den bereits bestehenden Interbus-Vertragspartnern Albanien, Bosnien-Herzego-
wina, Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro, Türkei und der Ukraine muss auch nach Großbritan-
nien ab diesem Zeitpunkt eine Passagierliste mitgeführt werden. 

Wir möchten darauf hinweisen, frühzeitig vor Reiseantritt Interbus-Fahrtenhefte zu erwerben. 

Im Rahmen des Interbus-Abkommens siehe Interbus Agreement (publishing.service.gov.uk) 

Seite 59 | Sektion 1 „Scope and Definitions“ | Artikel 1, Punkt 2 ist sowohl im Linien– wie auch im 

Gelegenheitsverkehrs Kabotage (Bus fährt leer in das Zielland ein und nimmt Fahrgäste auf um eine 

Rundreise durchzuführen) innerhalb eines Mitgliedslandes nicht vorgesehen.  

 

Es bestehen daher grundsätzlich zwei Möglichkeiten:  

• Grenzübertritt mit Passagieren (aus einem EU-Land) zu Beginn und Ende der Tour 

• Erbringen der Services (Rundreise mit dem Reisebus) durch ein britisches Unternehmen 

 

Quelle: Britische Confederation of Passenger Transport; Interbus Agreement; 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fahrer 

• Reisepass für alle Staatsangehörigkeiten zwingend. 

• Ggf. Visum (Abhängig von Staatsangehörigkeit) 

• Scheckkarten-Führerschein 

• Nachweise der Lenk- und Ruhezeiten: Schaublätter und/oder Fahrerkarte  

• Nachweis arbeitsfreie Tage mittels EU-Formblatt 

• A1-Bescheinigung 

Für die Passagiere 

• Reisepass für alle Staatsangehörigkeiten zwingend. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739946/MS_9.2018_Interbus.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739946/MS_9.2018_Interbus.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm
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• PLUS NEU ab 02. April 2025 benötigen auch EU Bürger:innen vorab eine elektronische Reise-
genehmigung (Electronic Travel Authorisation – ETA), siehe Punkt 3.2  

• Für Nicht-EU Bürger kann ein Einreisevisum erforderlich sein; bei Visumpflicht ist kein ETA 
notwendig. 

Sonstiges 

• Genehmigung zur Durchführung des Verkehrsdienstes (beglaubigte Kopie ausreichend) 

• Gemeinschaftslizenz für den grenzüberschreitenden Personenkraftverkehr (beglaubigte Ko-
pie ausreichend) 

• Gelegenheitsverkehr: gültiges Interbus-Fahrtenblatt  

• Linienverkehr: Linienverkehrsgenehmigung 

• Sonderformen des Linienverkehrs: 
1. Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Busunternehmer (Original oder Kopie) 
2. Beleg, dass eine bestimmte Fahrgastgruppe befördert wird und andere Fahrgäste 

von der Beförderung ausgeschlossen sind 

 
3.2 Elektronische Reisegenehmigung (ETA) 

 

Zusätzlich zur Einhaltung der allgemeinen Einreisebestimmungen in das Vereinigte Königreich (VK) 
benötigen EU-Staatsangehörige und visumfreie Drittstaatsangehörige (siehe Liste der Nationalitäten, 
die eine ETA benötigen) für die Einreise ins VK ab 2.4.2025 die ‚Electronic Travel Authorisation‘ 
oder ‚ETA‘.  Die ‚Electronic Travel Authorisation‘ oder ‚ETA‘ ist kein Visa sondern (Originaltext): ‘A 
digital permission to travel – it is not a visa and does not permit entry into the UK – it authorises an 
individual to travel to the UK.’ 
 
Im Leitfaden der britischen Regierung (gov.uk) finden Sie Informationen wie Sie die elektronische 
Reisegenehmigung (ETA) beantragen können.  

• Österreichische Staatsbürger:innen können seit 5.3.2025 das ETA für Einreisen am / ab 
2.4.2025 beantragen, näheres hier. 

• Jede Person muss das ETA einzeln für sich persönlich beantragen, da dieses mit dem Reise-
pass verbunden wird. 

• Für die Ausreise ist kein „Check Out“ oder Vorzeigen der ETA notwendig. 

• Das ETA kostet GBP 10.00,- und ist nicht refundierbar, ab 9.4.25 GBP 16.00,- 

• Das ETA ist 2 Jahre lang gültig, innerhalb dieses Zeitraums können Sie auch mehrmals einrei-
sen (unter Beachtung der Einreisebestimmungen). Achtung: wenn der Reisepass abläuft, 
muss ein neues ETA beantragt werden.  

• Der einfachste Weg das ETA zu beantragen ist über die UK ETA App oder die gov.uk Web-
seite Apply for an ETA to come to the UK. Wir raten davon ab Drittanbieter zu benützen. 

• Die Ausstellung kann bis zu 3 Arbeitstage dauern, oftmals auch kürzer. 

• Für den reinen Flughafentransit – also wenn man die Grenzkontrolle z.b. für einen self-
check-in nicht überschreiten muss, wird keine ETA benötigt. Es wird empfohlen sämtliche 
Dokumente mitzuführen, die bestätigen, dass sich die Passagiere nur „airside“ aufhalten 
und nicht durch die Grenzkontrolle müssen, für den Fall von ungeplanten Flugverspätungen – 
oder ausfällen. 
 

Auf folgenden Webseiten finden Sie weitere Informationen zur Neuen Elektronische Reisegenehmi-
gung (ETA) für EU-Staatsangehörige für die Einreise in das Vereinigte Königreich ab 2.April 2025: 
 

• www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/vereinigtes-koenigreich  

• www.bmeia.gv.at/oeb-london/  

• www.wko.at/aussenwirtschaft/vereinigtes-koenigreich-eta  
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-get-an-electronic-travel-authorisation-eta
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-get-an-electronic-travel-authorisation-eta
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/electronic-travel-authorisation-eta-factsheet-november-2024/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta*who-can-apply__;Iw!!PGotIvYIPIYeuQ!QGul37c0yLh5W6Pj3MU-SuSz-BfMcRxSvXgo4DnUE-AnCdzv9iee817xJKrN3zjWk5RBqwWQ9A1hMaHFMN-lu_j6g_dNWOmoJqc9$
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-get-an-electronic-travel-authorisation-eta
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-eta-app
https://gov.uk/electronic-travel-authorisation
http://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/vereinigtes-koenigreich
https://www.bmeia.gv.at/oeb-london/
https://www.wko.at/aussenwirtschaft/vereinigtes-koenigreich-eta
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Beantragung ETA für eine Gruppe 

Da die ETA mit jedem individuellen Reisepass verbunden wird, gibt es keine Möglichkeit eine Grup-
pen-ETA zu beantragen. Dazu findet sich im Leitfaden der britischen Regierung folgender Hinweis 
(Originaltext):  
Group applications 
Each person must apply separately. 
You may get decisions at different times, even if you apply at the same time as others. 
 
Die ETA kann über die UK ETA App (in diesem Fall ausschließlich persönlich durch die betroffene 
Person) oder diese Webseite der britischen Regierung (anstatt der App) beantragt werden. Auf der 
Website können grundsätzlich auch Drittpersonen für eine betroffene Person die Antragstellung 
übernehmen (z.B. Eltern für Kind). Zur Antragstellung auf der Website benötigt man den Pass und 
ein Foto muss hochgeladen werden. Siehe auch den Hinweis online   
 
If you cannot use the app 
You can apply online. 
If you are applying for someone else who is not with you, you should apply online. 
 
Falls Sie einen Drittanbieter finden, der einen ETA-Gruppenantrag anbietet, raten wir davon ab. 
Wir weisen wir darauf hin, dass es bei einigen Details zur ETA Umsetzung noch offene Fragen gibt, 
die seitens der britischen Behörden noch geklärt werden. 
 
 

3.3 Neue EU-Kontrollen in Dover 
 
Die neuen Einreise-/Ausreisesystem-(EES)-Kontrollen am Hafen von Dover im Südosten Englands ha-
ben eine neue Route, neue Passagierverfahren und einen versiegelten Weiterfluss geschaffen. Zur 
Unterstützung der Betreiber hat das Passagierverkehrsmitglied der IRU im Vereinigten Königreich, 
die IRU einen prägnanten Videoführer veröffentlicht. 
 
Um den Betreibern bei der Vorbereitung auf die neuen Grenzverfahren im Hafen von Dover zu hel-
fen, hat CPT einen "Need-to-know"-Videoleitfaden bereitgestellt, der die neue Busroute, die Passa-
gierkontrollen, den Versiegelungsprozess und die Fußfahrerregelungen erklärt. 
 
Die Änderungen folgen auf die Einführung des EES, dass das manuelle Passstempeln für Nicht-EU-
Bürger, die in den Schengen-Raum einreisen, durch digitale Identitäts- und biometrische Kontrollen 
ersetzt. 
Dovers einzigartiges Layout – bei den britischen und französischen Kontrollen nebeneinander in ei-
nem begrenzten Bereich arbeiten, der täglich Tausende von Reisebuspassagieren abwickelt – erfor-
derte die britischen Behörden, eine eigene Western Docks-Verarbeitungsanlage einzurichten, um 
diese neuen Anforderungen umsetzbar zu machen. 
 
Die Leitlinien von CPT UK erklären, was Betreiber erwarten können. Alle Busse fahren nun in die 
Western Docks-Anlage ein, bevor sie den Fährterminal erreichen, wo die Passagiere für Identitäts-
kontrollen in der Halle aussteigen, bevor sie wieder einsteigen. Der Bus wird dann versiegelt und 
muss direkt zu den französischen Grenzkontrollen in den Eastern Docks fahren. 
Fußgänger folgen einem separaten, shuttlebasierten Fluss. Aufgrund der begrenzten Shuttlekapazi-
tät wird Betreibern, die mit großen Gruppen reisen, geraten, die Fährgesellschaften im Voraus zu 
informieren. 
 
Die Leitlinien beschreiben außerdem weitere Punkte, auf die Betreiber achten müssen: 

• Busse ohne Buchung müssen vor dem Ticketkauf das vollständige Verfahren absolvieren 

• Passagiere, die nicht reisen können, müssen von der französischen Grenzpolizei aus der EES 
ausgeloggt werden, um genaue 90/180-Tage-Aufzeichnungen zu führen – während der ge-
staffelten Einführung kann eine gewisse Flexibilität gelten 

• Barrierefreiheitsprobleme bestehen weiterhin aufgrund schmaler Fahrspuren und des Feh-
lens erhöhter Bordsteine an der Passagierabfertigungsanlage 

• Selbst unbeladene Busse, die nur mit einem Fahrer reisen, müssen dieselbe Route nehmen 
 

 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-eta-app
https://gov.uk/electronic-travel-authorisation
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta
https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation


 
 

 V e r e i n i g t e s  K ö n i g r e i c h    

 

-6- 
Angaben ohne Gewähr 

Das untenstehende Video bietet einen klaren visuellen Überblick über den neuen Prozess im Hafen 
von Dover. 
 
PoD Coach Process Animation Explainer 
 
Die IRU hat kürzlich gemeinsam mit CPT und anderen Mitgliedern – der Federation of Belgian Bus 
and Coach Operators (FBAA) und FlixBus – den Hafen von Dover besucht, um das System aus erster 
Hand zu beobachten. 
Der Besuch zeigte, wie der neue Fluss unter realen Bedingungen funktionieren wird, unter anderem, 
wie folgendes: 

• Die Busse werden in den speziellen Verarbeitungspunkt geleitet 

• Passagiere werden durch Identitätskontrollen gebracht 

• Versiegelungsfunktionen in der Praxis 
 
Während das EES weiterhin an Schengen-Einreisepunkten ausgerollt wird, bietet der Hafen von Do-
ver eines der ersten realen Beispiele für die Verwaltung großer Gruppen von Reisebuspassagieren. 
Für weitere Hinweise können Betreiber, die vom CPT bereitgestellten Ressourcen konsultieren. 

 
 
4.  STEUERN / ABGABEN 
 

4.1 Umsatzsteuer 
 
Ist der britische Auftraggeber mehrwertsteuerpflichtig und zur MwSt. (VAT) registriert, kann das 
‚Reverse Charge‘ Verfahren angewendet werden. Bei Geschäften mit Privatpersonen oder sonstigen 
nicht zur MwSt. (VAT) registrierten Firmen und Organisationen, ist die österreichische Firma ab dem 
Moment der Überschreitung der Umsatzsteuergrenze von GBP 85.000 zur MwSt.-Registrierung im 
Vereinigten Königreich verpflichtet. Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
Bemessungsgrundlage: Anteil der Strecke, die im Vereinigten Königreich zurückgelegt wird. 
 
• 0 % für Personentransporte in Fahrzeugen mit 10 oder mehr Sitzplätzen (inkl. Fahrer) (Tätigkeit 

ist „zero-rated, somit mit 0% besteuert) 
 

• 20 % für Personentransporte in Fahrzeugen mit weniger als 10 Sitzen oder wenn der Personen-
transport Teil eines Pakets ist das auch andere Leistungen beinhaltet, z.B. Besuch einer Unter-
haltungsveranstaltung, Kulturveranstaltung etc. Die Standardrate von 20 % kommt für das ge-
samte Paket zur Anwendung. 

 
AUSKUNFT: WKÖ AußenwirtschaftsCenter London london@wko.at oder T +44 20 7584 4411.  
 

• Allgemein gültige Telefonnummer für Mehrwertsteuerfragen: VAT- Helpline: 0300 200 3700 
(national) und +44 2920 501 261 (international) 

• Information zum Personentransport in VAT Notice 744A, zu finden unter diesem Link. 
• Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Information um eine kurze Zusammenfassung der 

relevanten Steuervorschriften handelt. Dies kann die Beratung des Einzelfalls durch einen 
im britischen Recht versierten Steuerberaters nicht ersetzen. Detailinformation finden Sie 
auf der Homepage der britischen Steuerbehörde hier, eine Liste der Vertrauenskanzleien 
des AußenwirtschaftsCenter können Sie unter london@wko.at anfordern. 

 
 

4.2 UMWELTZONEN 
 
4.2.1. „Clean Air Zones“ (Umweltzonen) 
 
Um der Feinstaubbelastung auch außerhalb Londons den Kampf anzusagen, wurden mehrstufige 
Clean Air Zones definiert. Die Details sind jeweils auf den Bezirksseiten abzurufen. Eine allgemeine 
Übersicht zu den Clean Air Zones finden Sie hier. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YY4lSgYf0TE&t=4s
https://www.cpt-uk.org/
https://www.gov.uk/how-vat-works
mailto:london@wko.at
https://www.gov.uk/guidance/the-vat-treatment-of-passenger-transport-notice-744a
https://www.gov.uk/guidance/the-vat-treatment-of-passenger-transport-notice-744a
mailto:london@wko.at
https://www.gov.uk/guidance/driving-in-a-clean-air-zone
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In folgenden Städten kommen Clean Air Zones zur Anwendung (Regelungen für London siehe 4.2.2): 
 

• Bath 
• Birmingham 
• Bradford   
• Bristol 
• Portsmouth 
• Sheffield 
• Tyneside (Newcastle und Gateshead) 

 
Die Zonen werden weiterhin in jeder Stadt in vier Kategorien aufgeteilt (A, B, C, D). 
 
Reisebusse und Linienbusse sind in allen Kategorien betroffen und es gilt als Mindeststandard 
EURO VI. Bei Kleinbussen gelten Euro VI (Diesel) und Euro IV (Benzin). 
Alle Busse, die diese Standards nicht erfüllen, müssen eine Gebühr entrichten, wenn sie die Zonen 
in den Städten befahren möchten. Die Zonen sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, an je-
dem Tag des Jahres in Betrieb. 
 
Zur Prüfung, ob Sie eine Gebühr zahlen müssen und für den Zahlungsvorgang selbst, steht wie bisher 
ein Online-Tool zur Verfügung (auf Englisch). Wenn Sie mehr als einen Bus anmelden und bezahlen 
möchten, müssen Sie ein Konto anlegen. 
Die Gebührenhöhe kann lokal unterschiedlich ausfallen. 
 
Allgemeine Informationen finden Sie hier: Luftreinhaltezonen - GOV.UK. 

 
4.2.2. Low Emission Zones in Schottland  
 
In Glasgow gilt die LEZ bereits seit Juni 2023. Für Dundee erst seit 30.5.2024 und für Edinburgh und 
Aberdeen seit 1.6.2024.  

 

Minimum Emissionsstandards für die LEZ liegen bei:  

• Euro 4 (NOx) für Benzinfahrzeuge, Lieferwagen, Kleinbusse und andere Spezialfahr-

zeuge  

• Euro 6 (NOx und PM) für Diesel-Pkw, Lieferwagen und Kleinbusse und andere Spezi-

alfahrzeuge  

 

Weitere Informationen können hier nachgelesen werden.  

 
4.2.3 Zufahrtsgebühren in London  
 
4.2.3.1 London - City-Maut (Congestion Charge /CC) 
 
INFO & KRITERIEN:  

Die „Congestion Charge“ wird als Tagesgebühr an Werktagen (Mo-Fr) zwischen 07:00 und 18:00 und 
an Wochenenden sowie Feiertagen (Sa-So) zwischen 12:00 und 18:00 Uhr in der Congestion Charge 
Zone (CCZ) der Londoner Innenstadt eingehoben. Der Beginn der gebührenpflichtigen Zone wird auf 
der Straße durch ein weißes C auf rotem Grund markiert (siehe Plan auf der Congestion Charge Zone 
Website). Die Londoner City Maut ist das ganze Jahr gültig, gebührenbefreit ist lediglich der Weih-
nachtsfeiertag (25.12.) und Neujahrstag (1.1). Alle Fahrzeuge, die in die Congestion Charge Zonen 
einfahren, müssen sich online registrieren, um Strafzahlungen zu vermeiden.   
 
BEFREIUNG UND ANMELDUNG: 

Busse mit neun oder mehr Sitzen können sich per Antrag vollständig von der Einfahrtsgebühr in Lon-
don befreien lassen. Angemeldete Reisebusse (mind. Euro III-Standard!) werden von der Gebühr be-
freit. Es muss jedes einzelne Fahrzeug angemeldet werden, da die Abrechnung anhand des Kennzei-
chens erfolgt. EPC PLC bietet Informationen in deutscher Sprache und die Formulare zum Download 
an. Beachten Sie, dass Sie die Formulare für jedes Fahrzeug einmal pro Jahr ausfüllen müssen. Die 

https://www.gov.uk/clean-air-zones
https://www.gov.uk/guidance/driving-in-a-clean-air-zone
https://www.transport.gov.scot/news/low-emission-zones-introduced-across-scotland/
https://www.transport.gov.scot/news/low-emission-zones-introduced-across-scotland/
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
https://content.wko.at/noe/verkehr-laender/Gro%C3%9Fbritannien_London_Citymaut_neu.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone?intcmp=2055
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone?intcmp=2055
https://www.epcplc.com/de
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Bearbeitungszeit dauert ca. 10 Werktage.  
 
Ausgefüllte Formulare senden Sie an: 

Congestion Charging 
PO Box 344 
Darlington DLI 9QE 
United Kingdom 
 
GEBÜHREN: 

Die Tagesgebühr beträgt: 
• GBP 15,00, wenn Sie im Voraus oder am Reisetag gezahlt wird 
• GBP 17,50, wenn bis zum dritten Tag nach der Fahrt online bzw. über Telefon gezahlt 

wird  
 

BEZAHLUNG: 

• Bezahlung online über die Webseite von Transport for London. Eingabe des KFZ Kennzeichens 
und des Lands der Registrierung, um die Zahlung durchzuführen. 

• Die “Congestion Chargin Auto Pay“(CC Auto Pay) ist eine automatisierte Zahlungsmethode. Eine 
Registrierung ist notwendig und ermöglich eine Ersparnis von 1 GBP pro Tag. 

• Ab 7. April 2025 wird es auch möglich sein mit Auto Pay Tunneldurchfahrtsgebühren zu 

bezahlen. 

 
STRAFEN: 

Bei Nicht-Bezahlung fallen Strafen in folgender Höhe an: 
• GBP 90,00 wenn man innerhalb von 2 Wochen bezahlt wird  
• GBP 180,00 wenn man innerhalb von 28 Tagen bezahlt wird 
• GBP 270,00 ab 28 Tage  

 
Bezahlung der Strafe erfolgt über die Webseite von Transport for London.  
Achtung:  
Auch bei fristgerechter Bezahlung sollte die Mitteilung der Strafe nicht ignoriert werden. Eine An-
fechtung ist schriftlich oder online möglich.  
 

4.2.3.2. London - Ultra Low Emission Zone /ULEZ 

 
INFO & KRITERIEN: 

 
Die Ultra Low Emission Zone (ULEZ) gilt seit 2021 für den gesamten Innenstadtbereich Londons der 
durch die Nord- und Südumfahrungsstraße begrenzt ist. Der Geltungsbereich kann hier eingesehen 
werden. Die ULEZ gilt täglich für 24 Stunden, außer am Weihnachtsfeiertag (25.12.). 
 
Die ULEZ-Normen gliedern sich dabei wie folgt auf:  

• Euro 4 (NOx) für Benzinfahrzeuge, Lieferwagen, Kleinbusse und andere Spezialfahr-

zeuge  

• Euro 6 (NOx und PM) für Diesel-Pkw, Lieferwagen und Kleinbusse und andere Spezi-

alfahrzeuge  

 

Busse, Kleinbusse und Reisebusse (alle über 5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) die den Euro 6 Nor-
men entsprechen müssen keine ULEZ Gebühr entrichten, statt dessen aber die LEZ Gebühr zahlen, 
wenn sie die LEZ Emissionsstandards nicht erfüllen 
 
Weitere Informationen:  

• Emissionskriterien  

• ULEZ-Standards für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen   

 
 

ANMELDUNG: 

https://www.epcplc.com/login
https://tfl.gov.uk/modes/driving/pay-the-charge-select-vehicle-26283
https://tfl.gov.uk/modes/driving/auto-pay
https://tfl.gov.uk/modes/driving/pay-a-pcn
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/penalties-and-enforcement/challenge-a-penalty-charge/make-a-representation
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/penalties-and-enforcement/challenge-a-penalty-charge/make-a-representation
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when?intcmp=52227
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when?intcmp=52227
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ways-to-meet-the-standard
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/your-vehicle-and-lez
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ways-to-meet-the-standard?intcmp=54334
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ways-to-meet-the-standard?intcmp=54334
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/larger-vehicles?intcmp=54371
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/larger-vehicles?intcmp=54371
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Vor der Registrierung für die ULEZ muss ein London Road User Charging Account erstellt werden. Zu-
sätzlich müssen Kopien der Dokumente, welche die Erfüllung der Standards beweisen beigelegt wer-
den. Darunter fallen unter anderem eine Fotokopie der Zulassung (vehicle registration form) sowie 
eine Konformitätsbestätigung. 
 
GEBÜHREN: 

Die Gebühren dafür gliedern sich wie folgt auf:  

• GBP 12,50 für die meisten Fahrzeugtypen, einschließlich Lieferwagen (bis zu 3,5t) und 
Kleinbuss (bis zu 5t) 

 
BEZAHLUNG: 

Bezahlung online über die Webseite von Transport for London. Eingabe des KFZ-Kennzeichens und 
des Lands der Registrierung, um die Zahlung durchzuführen. 
Die “Congestion Charge Auto Pay“ (CC Auto Pay) ist eine automatisierte Zahlungsmethode.  
 
STRAFEN: 

Bei Nicht-Einhaltung der ULEZ Standards fallen Strafen in folgender Höhe an: 

• GBP 180,00 für Personenkraftwagen bis zu 3.5t bzw. Minibusse bis zu 5t (bei einer Be-
zahlung innerhalb von 14 Werktagen wird die Strafe um GBP 90,00 reduziert)  

 
4.2.2.3. London - Low Emission Zone/ LEZ) 
 
INFO & KRITERIEN 
Die Niedrigemissionszone gilt für schwere Dieselfahrzeuge und deckt den gesamten Raum von Grea-

ter London und alle Straßen innerhalb des Großraums London ab. Die Zone schließt auch Teile der 

Autobahnen M1 und M4 ein (Plan der Zone). Zudem können Sie auf der Website von TfL prüfen, ob 

ihr Fahrzeug betroffen ist. Die LEZ gilt rund um die Uhr, auch am Weihnachtsfeiertag. 

 
Seit 2021 gelten folgende (verschärfte) LEZ-Normen: 

• Euro 6 (NOx und PM) für LKWs, Schwerfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Wohnmobile über 

3,5 Tonnen sowie (Reise-)Busse, etc. über 5 Tonnen 

 
Transportunternehmer können Filter in ihre Fahrzeuge einbauen, um die Menge des Feinstaubaus-
stoßes zu reduzieren. TfL erkennt eingebaute Filter aus allen europäischen Ländern an. Betreiber 
sollten ihrer Anmeldung bei TfL Informationen und Nachweise über Fahrzeugumrüstungen beilegen. 
Eine Liste von zugelassenen Anbietern finden Sie hier sowie eine Liste der zugelassenen Ersatzteile 
hier. 
 
ANMELDUNG: 

Vor der Registrierung für die LEZ muss ein London Road User Charging Account erstellt werden. An-
schließend ist das LEZ-Fahrzeuganmeldeformular auszufüllen und Kopien der Dokumente, welche 
die Erfüllung der Standards beweisen, sind dem Formular beizulegen. Darunter fallen unter anderem 
eine Fotokopie der Zulassung (vehicle registration form), sowie Überprüfungsbestätigungen (inspec-
tion certification) falls das Fahrzeug aufgerüstet wurde. Man erhält dann eine Bestätigung über die 
erfolgreiche Registrierung von TFL; bis dahin ist bei Fahrten in die Niedrigemissionszone die Gebühr 
zu entrichten.  

 
ACHTUNG: 

• Alle nicht im Vereinigten Königreich registrierten Fahrzeuge müssen einmalig bei Trans-
port for London (TfL) registriert werden, um ohne Zahlung der täglichen Gebühr in der 
Niedrigemissionszone fahren zu können.   

• Auch wenn das Fahrzeug die Emissionskriterien erfüllt, muss es dennoch für die LEZ re-

gistriert werden.   

• Bitte beachten Sie, dass die Registrierung für die Umweltzone unabhängig von einem 
Antrag auf Befreiung von der Congestion Charge läuft!   

https://tfl.gov.uk/modes/driving/compliance-registration/before-you-start
https://tfl.gov.uk/modes/driving/account-create-account-29278
https://tfl.gov.uk/modes/driving/pay-to-drive-in-london
https://tfl.gov.uk/modes/driving/auto-pay
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez?intcmp=2263
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez?intcmp=2263#on-this-page-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez?intcmp=2263#on-this-page-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez?intcmp=2263#on-this-page-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/check-if-your-vehicle-is-affected
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/check-if-your-vehicle-is-affected
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/manufacturers-and-fitters
http://lruc.content.tfl.gov.uk/lec-approved-device-list.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/find-out-if-you-need-to-register/how-to-register
https://tfl.gov.uk/modes/driving/account-create-account-29278
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• Die Registrierung nimmt bis zu 10 Werktage in Anspruch, daher sollte diese rechtzeitig 
vor der geplanten Fahrt nach London bei TFL eintreffen.   

 
GEBÜHREN:  

• GBP 100,00 für Kleintransporter oder spezielle Dieselfahrzeuge (über 1,205 Tonnen 

Leergewicht bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht) oder Kleinbusse (bis zu 5 Tonnen), 

die die Euro 3-Normen nicht erfüllen  

• GBP 100,00 für LKW, Lastkraftwagen, Kleintransporter und spezielle schwere Fahr-

zeuge über 3,5 Tonnen sowie Omnibusse und Reisebusse über 5 Tonnen, die die 

Euro-6-Norm (NOx und PM) nicht erfüllen, aber die Euro-4-Norm (PM) 

• GBP 300,00 LKW, Lastkraftwagen, Lieferwagen und spezielle schwere Fahrzeuge 

über 3,5 Tonnen sowie Omnibusse und Reisebusse über 5 Tonnen, die die Euro-4-

Norm (PM) nicht erfüllen  

 
BEZAHLUNG: 
 
Bezahlung online (bis zu 90 Tage im Voraus, am gleichen Tag oder bis Mitternacht des darauffolgen-
den Tages) über die Webseite von Transport for London. Eingabe des KFZ-Kennzeichens und des 
Lands der Registrierung, um die Zahlung durchzuführen.  

Die “Congestion Charge Auto Pay“ (CC Auto Pay) ist eine automatisierte Zahlungsmethode. Eine Re-
gistrierung ist notwendig und reduziert die Congestion Charge.  

Bezahlung telefonisch (Mo-Fr: 08:00 – 20:00), UK: 03432222222, International: 
+44(0)3432222222 – (mit dem London Road User Charging account hat man auch Zugang zum 
„Rund um die Uhr“ verfügbaren automatisierten Telefonzahlungssystem). 
 
STRAFEN: 
 
Bei Nicht-Bezahlung oder Nicht-Registrierung der LEZ fallen Strafen in folgender Höhe an: 

• GBP 500,00 für Personenkraftwagen bis zu 3.5t bzw. Minibusse bis zu 5t (bei einer  
Bezahlung innerhalb von 14 Werktagen wird die Strafe um GBP 250,00 reduziert)  

• GBP 1.000,00 für Busse und Lastkraftwagen die Euro IV erfüllen aber nicht Euro VI (bei ei-
ner Bezahlung innerhalb von 14 Werktagen wird die Strafe um GBP 500,00 reduziert)  

• GBP 2.000,00 für Busse und LKW die nicht Euro VI erfüllen (bei einer Bezahlung innerhalb 
von 14 Werktagen wird die Strafe um GBP 1.000,00 reduziert)  

 

4.3. Parken in London 
 
Unter diesem Link finden Sie Informationen betreffend Parkplätze für Busse in London. Bitte auf 
Sondervorschriften und besondere Gebühren achten zB.: dem London Eye, Westminister Abbey, The 
Royal Parks etc. 
Weitere Informationen zu den Neuerungen über Parkmöglichkeiten an den einzelnen Touristen-Hot-
spots finden Sie unter der Infobroschüre „Operating coaches in London“. 
 
Des Weiteren ist die Londoner Innenstadt derzeit dabei alle klassischen Parkometer auf ein bargeld-
loses System, das „Pay by Phone“ System, umzustellen. Die Parkgebühr kann über zwei verschie-
dene Systeme entrichtet werden. 
 

• Entweder ist eine vorherige Registrierung und damit verbunden eine Kreditkartenhinterle-
gung erforderlich (verschiedene App-Anbieter: ParkRight, RingGo oder Appy Parking). Eine 
minutengenaue Abrechnung und auch der Überblick über bereits getätigte Zahlungen ist 
dann möglich. 
 

• Ein anderes System beruht auf einer registrierungsfreien Abwicklung. Hierbei wird das Kenn-
zeichen des Fahrzeugs mit Angabe der Parkdauer und einer Parkplatznummer an eine an 
dem Parkplatz angegebene Telefonnummer per SMS geschickt oder telefonisch durchgege-
ben. Anschließend wird die Gebühr mit der Handyrechnung verrechnet oder vom Prepaid-
Guthaben abgebucht. Welches System an welchem Parkplatz in London greift oder ob beide 
möglich sind, ist sehr unterschiedlich. Leider existiert noch kein einheitliches System. 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/pay-to-drive-in-london
https://tfl.gov.uk/modes/driving/auto-pay
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/make-a-payment#on-this-page-0
https://tfl.gov.uk/info-for/coach-drivers/
http://content.tfl.gov.uk/operating-coaches-in-london.pdf
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4.4. Autobahn M6 (nordöstlich Birmingham) 
 

Seit Oktober 2023 gilt für die M6 eine einheitliche Maut, Preise unterscheiden sich nach Fahr-

zeugtyp und befahrene Teilstrecke, durch Erstellung eines „breeze accounts“ können Gebühren 

gespart werden. 

 

Klasse 3 (mehr als 2 Achsen, unter 1,3M Länge) 

• GBP 12,90 für Hauptverbindung  

• GBP 10,80 für Autobahnkreuzung  

 

Klasse 4 (2 Achsen, über 1,3m Länge)  
• GBP 15,30 für Hauptverbindung  

• GBP 13,80 für Autobahnkreuzung  

 
Klasse 5 (2 – 6 Achsen, über 1,3M Länge)  
• GBP 15,90 für Hauptverbindung  

• GBP 14,60 für Autobahnkreuzung  

 

Weitere Informationen sowie eine interaktive Karte finden Sie hier.  
 

4.5. Sonstige Brücken- und Tunnelgebühren  
 

• Dartford Tunnel (Crossing)  
Die Dart Charge ist eine Gebühr für das Überqueren der Dartford Brücke über die Themse. 
Man kann allerdings nicht mehr vor Ort beim Überqueren bezahlen, sondern muss Online (bis 
spätestens Mitternacht des Folgetages), per Telefon oder Post (nur vorab) bezahlen. Zwi-
schen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr ist das Überqueren der Brücke gebührenfrei. 

 
 Einmalige Fahrt Mit online Account 
2-Achsen: GBP 3,00  GBP 2,63 
3-Achsen: GBP 6,00  GBP 5,19 
 

• Mersey Tunnel (Kingsway and Queensway Tunnel)  
Klasse 1 – Kleinbusse unter 9 Sitzplätze  GBP 2,10  
Klasse 2 –2-Achsen über 3,5t   GBP 4,20 
Klasse 3 - 3-Achsen über 3,5t   GBP 6,30 
Klasse 4 - 4-Achsen oder mehr über 3,5t GBP 8,40 

 
• Humber Bridge  

Busse, max. 3,5 t:    GBP 1,50 
Busse zwischen 3,5t und 7,5 t und 2 Achsen:  GBP 4,00 
Busse mit 3-4 oder mehr Achsen über 7,5 t:  GBP 12,00 
 

• Tamar Bridge  
2-Achsen unter 3,5 t:    GBP 2,60 
2-Achsen über 3,5 t:    GBP 6,30 
3-Achsen über 3,5 t:    GBP 10,40 
4 oder mehr Achsen:    GBP 14,30 
 

• Tyne Tunnel   
Busse unter 3,5 t:    GBP 2,20 
Busse über 3,5 t:    GBP 4,80 
 

• Severn Bridge 
Seit 17. Dezember 2018 wurde das Überqueren kostenlos.  
 

https://www.m6toll.co.uk/pricing/#pricing-guides
https://www.m6toll.co.uk/pricing/#pricing-guides
https://www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge/charges-fines
https://www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge/charges-fines
https://www.merseytravel.gov.uk/tunnels/tolls-fees-and-charges/
https://www.merseytravel.gov.uk/tunnels/tolls-fees-and-charges/
https://www.humberbridge.co.uk/humberbridge/toll-charges-restrictions/
https://www.humberbridge.co.uk/humberbridge/toll-charges-restrictions/
https://www.tamarcrossings.org.uk/
https://www.tamarcrossings.org.uk/
https://www.tt2.co.uk/
https://www.tt2.co.uk/
https://www.rac.co.uk/drive/advice/legal/guide-severn-bridge-toll-scrapped/
https://www.rac.co.uk/drive/advice/legal/guide-severn-bridge-toll-scrapped/
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• Cleddau Bridge 
Seit 1. April 2019 wurde das Überqueren kostenlos. 
 

5. MINDESTLOHNBESTIMMUNGEN  

Mindestlohnanhebung ab April 2025  

Im April 2025 wurde der Mindestlohn in Großbritannien angehoben. Finden Sie hierfür im Folgenden 
eine kurze Übersicht: 

These rates are for the National Living Wage (for those aged 21 and over) and the National Minum 
Wage (for those of at least school leaving age). 
The rates chang on 1 April every year. 

 21 and over 18 to 20 Under 18 Apprentice 

April 2024   £ 11.44 £ 8.60 £ 6.40 £ 6.40 

April 2025 £ 12.21 £ 10.00 £ 7.55 £ 7.55 

 
 

6. KRAFTSTOFFKONTROLLEN 
 
Die britische Steuer- und Zollbehörde (HMRC) führt regelmäßig Straßenrand-Kraftstoff-Tests durch. 
Busunternehmer müssen, wann immer erforderlich, eine Kraftstoffprobe zur Verfügung stellen kön-
nen. 
 
ACHTUNG: 
 
Unternehmer sollten beachten, dass auch verstärkt Kontrollen der Papiere und Unterlagen stattfinden 
werden.  
 
Eine Straßenrandprüfung besteht normalerweise aus dem HMRC-Personal, welches entweder von der 
Polizei oder von einem Offizier des Fahrzeug-Inspektorats (DVSA) begleitet wird.  
Fahrer werden daran erinnert, dass sie Überprüfungen nicht behindern sollten, weil sonst das Risiko 
der sofortigen Geldstrafe und einer Beschlagnahmung des Fahrzeugs besteht. 
 
Seit September 2021 ist E10 der Standardtreibstoff auf allen Tankstellen im Vereinigen Königreich. 
Dadurch sollen jährlich 750,000 Tonnen CO2 eingespart werden. E10 beinhaltet bis zu 10 % Bioethanol 
und ist für die meisten Fahrzeuge ab dem Baujahr 2011 unbedenklich. Unter Gov.uk/E10checker wird 
eine Beratung zur Fahrzeugs Verträglichkeit angeboten. 
 
  

https://www.pembrokeshire.gov.uk/cleddau-bridge/cleddau-bridge-toll-charges
https://www.pembrokeshire.gov.uk/cleddau-bridge/cleddau-bridge-toll-charges
https://www.gov.uk/check-vehicle-e10-petrol
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7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

STROMSPANNUNG 230 Volt, Stecker mit drei Kontaktstiften (Zwischenstecker 
notwendig) 

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT London SW1X 8HU 
18 Belgrave Mews West 
E london-ob@bmeia.gv.at 
W http://www.bmeia.gv.at/oeb-london/ 
Tel. +44/20/73443250 
Fax: +44/20/73440292 

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER LONDON  45, Princes Gate (Exhibtion Road) 
London SW7 2QA/Great Britain 
Tel. +44 20 7584 4411 
Fax: +44 20 7584 7946 
E london@wko.at 
W https://www.advantageaustria.org/gb 

BRITISCHE BOTSCHAFT 1030 Wien, Jauresgasse 12 
E  DIT.Austria@fcdo.gov.uk 
W https://www.gov.uk/world/organisations/british-em-
bassy-vienna 
Tel. 01/71613 - 0  
Fax: 01/71613 - 2900  

NOTRUF Rettung: 
Polizei:  
Feuerwehr: 

999 
999 
999 

PANNENHILFE AA Pannenhilfe Tel. 0330 053 0221 
Green Flag Tel. 0800 400 600 bzw. +44 141 349 0516 (Anruf 
international) 

WÄHRUNG 1 Pfund (GBP) = 100 Pence 

Währungsumrechner für tagesaktuellen Kurs: 
https://www.finanzen.net/devisen/pfundkurs  

1 EUR 0.8454 GBP 
Stand 1.2025 

ACHTUNG:  
Die Mitnahme von britischen Pfund und anderen Währungen ist bei der Ein- und Ausreise in unbe-

schränkter Höhe erlaubt, jedoch müssen Beträge über EUR 10.000, die von außerhalb der EU ins VK  
gelangen, bei der zuständigen Zollstelle angemeldet werden, um Geldwäsche zu vermeiden. Bei der 
Meldung muss nachgewiesen werden, dass das Geld aus einer legalen Quelle stammt. 
Details dazu finden Sie hier. 
 

Brexit    
Am 1. Jänner 2021 war es so weit: die Übergangsphase für den Austritt des Vereinigten Königreiches 
aus der EU ging zu Ende, das VK wurde zum "vollwertigen" Drittstaat. Das Ausscheiden aus Binnen-
markt, Zollunion und harmonisiertem Umsatzsteuergebiet hat direkte Folgen für österreichische Fir-
men mit Kunden und Geschäftspartnern im Vereinigten Königreich. Die wichtigsten Themenbereiche, 
die österreichische Unternehmen in diesem Zusammenhang aktuell beschäftigen, haben wir inkl. 
weiterführender Informationen hier für Sie zusammengefasst. 

 

mailto:london-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/oeb-london/
mailto:london@wko.at
https://www.advantageaustria.org/gb
mailto:DIT.Austria@fcdo.gov.uk
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-vienna
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-vienna
https://www.finanzen.net/devisen/pfundkurs
https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/reise/mitnahme-von-bargeld.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/post-brexit-infos-fuer-oesterreichische-unternehmen.html#heading_Einreise_und_Aufenthalt
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Angaben ohne Gewähr 

Weitere Links: 
 

• Informationen zur aktuellen Verkehrssituation in London 

• Euro Parking Collection 
EPC ist eine in England und Wales registrierte Firma. Das Unternehmen ist legitim, seriös und 
bietet ein freundliches, unter anderem deutschsprachiges Service an. 

• Identifizierung, Benachrichtigung und Eintreibung unbezahlter verkehrsbedingter Kosten, 
Gebühren und Bußen welche an im Ausland registrierten Fahrzeuge (in Europa) ausgestellt 
wurden 

• Transport for London - Fracht 

• National Highways - National Highways - Informationen zur aktuellen Verkehrssituation 
und geplanten Bauarbeiten 

• DVSA –  Driver and Vehicle Standards Agency - Informationen bezüglich des Fahrens von 
LWKs, Bussen und Reisebussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachgruppe der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen 
 

http://www.wko.at/noe/autobus 

https://tfl.gov.uk/traffic/status/?disruptionIds=TIMS-175265
https://www.epcplc.com/de/about_epc
https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/freight
https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/freight
https://nationalhighways.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-standards-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-standards-agency
http://www.wko.at/noe/autobus

